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ARBEITSRECHT 

 

Das Bundestariftreuegesetz tritt in Kraft 
Ab 1. Mai 2026 gilt das neue Gesetz, von dem Wirtschaft, Arbeitnehmer*innen und 

Gesellschaft profitieren. 

Das Gesetz richtet sich an Unternehmen, die einen öffentlichen Auftrag des Bundes 

ausführen. Diese Unternehmen müssen sich darauf einstellen, dass sie ihre bei der 

Ausführung des Auftrags eingesetzten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach dem 

einschlägigen Branchentarifvertrag entlohnen, den tariflichen Urlaub gewähren und 

bestimmte Arbeitszeitregelungen einhalten. 

 

Das Bundestariftreuegesetz schafft hierfür die gesetzliche Grundlage. Konkret werden die für 

die jeweilige Branche geltenden tarifvertraglichen Arbeitsbedingungen durch Verordnungen 

des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales bestimmt. 

Weitere Informationen 

• Gesetz zur Stärkung der Tarifautonomie durch die Sicherung von Tariftreue bei der 

Vergabe öffentlicher Aufträge des Bundes (Tariftreuegesetz) 
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